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RS OGH 1953/6/3 1Ob176/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1953

Norm

ABGB §964

Rechtssatz

Zur Verwahrungsp2icht einer Privatperson, die 1945 E6ekten gefälligkeitshalber zur Aufbewahrung übernommen hat,

die dann bei einer Reise (nach Wien) aus einem am Körper getragenen Leinensäckchen gestohlen wurden.

Entscheidungstexte

1 Ob 176/53
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